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Handelsbezeichnung Compo Schädlings-frei plus
 

Registernummer 3141-901
 

Art der Zubereitung Emulgierbares Konzentrat (Emulsionskonzentrat) (EC)
 

Wirkungstyp Akarizid, Insektizid

Wirkstoffe

Wirkstoff Wirkstoffgehalt rein Einheit Gew. % Zusätzliche Angaben Wirkstoffgruppe

Pyrethrine 4,59 g/l 0,5 IRAC (3A)

Rapsöl 825,3 g/l 90 IRAC (UN)

ZulassungsinhaberIn

Name (Firma) Anschrift

W. Neudorff GmbH KG An der Mühle 3 31860 Emmerthal, Deutschland

GenehmigungsinhaberIn

Name (Firma) Anschrift

VertriebsunternehmerIn gem. § 13 PSM-VO 2011

Name (Firma) Anschrift

Compo Austria GmbH. Hietzinger Hauptstraße 119 1130 Wien, Österreich

Für die Endkennzeichnung Verantwortliche

Name (Firma) Anschrift

Compo Austria GmbH. Hietzinger Hauptstraße 119 1130 Wien, Österreich

 
 

Status genehmigt
 

Beginn der Zulassung 20.07.2012
 

Datum der letzten Änderung
 

Antrag auf Erneuerung 27.01.2012
 

Datum der letzten Erneuerung
 

Ende der Zulassung
 

Abverkaufsfrist 15.08.2024
 

Aufbrauchsfrist 15.08.2025

Zugelassene Indikationen

Nr. Einsatzgebiet Kultur/Objekt + 
Einschränkung

Schadfaktor + 
Einschränkung Anwendungsbereich HuK Art. 

51
Art. 
53

Befristung 
von

Befristung 
bis

2 Gemüsebau • Kohlrabi (BRSOG) • Blattläuse (1APHIF, 
Aphididae) Freiland Nein Nein Nein

4 Gemüsebau • Kopfkohl (3HCAC) • Blattläuse (1APHIF, 
Aphididae) Freiland Nein Nein Nein
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Nr. Einsatzgebiet Kultur/Objekt + 
Einschränkung

Schadfaktor + 
Einschränkung Anwendungsbereich HuK Art. 

51
Art. 
53

Befristung 
von

Befristung 
bis

5 Gemüsebau • Kopfkohl (3HCAC)

• Käfer (1COLEO, 
Coleoptera) 
Ausgenommen 
Rüsselkäfer 
(Curculionidae), Zur 
Befallsminderung

• Schmetterlingsraupen 
Freifressend, Zur 
Befallsminderung

Freiland Nein Nein Nein

12 Gemüsebau • Gurke (CUMSA) • Blattläuse (1APHIF, 
Aphididae) Freiland Nein Nein Nein

13 Gemüsebau • Porree (Lauch) (ALLPO) • Blattläuse (1APHIF, 
Aphididae) Freiland Nein Nein Nein

14 Gemüsebau
• Blattgemüse 

Gänsefußgewäche 
(Chenopodiaceae) (3CHEC)

• Weiße Fliegen 
(Mottenschildlaus) 
(1ALEYF, Aleyrodidae)

• Zikaden (1CICDF, 
Cicadellidae)

• Blattläuse (1APHIF, 
Aphididae)

Freiland Nein Nein Nein

15 Gemüsebau
• Blattgemüse 

Gänsefußgewäche 
(Chenopodiaceae) (3CHEC)

• Käfer (1COLEO, 
Coleoptera) 
Ausgenommen 
Rüsselkäfer 
(Curculionidae), Zur 
Befallsminderung

• Schmetterlingsraupen 
(1LEPIO, Lepidoptera) 
Freifressend, Zur 
Befallsminderung

Freiland Nein Nein Nein

36 Zierpflanz
enbau

• Zierpflanzenkulturen 
(3ORTC)

• Weiße Fliegen 
(Mottenschildlaus) 
(1ALEYF, Aleyrodidae)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Büro-, 
Wohnräume, 
Wintergarten

Ja Nein Nein

38 Zierpflanz
enbau

• Zierpflanzenkulturen 
(3ORTC)

• Woll- oder Schmierläuse 
(1PSEUF, 
Pseudococcidae) Zur 
Befallsminderung

Haus- und Kleingarte
nbereich: Büro-, 
Wohnräume, 
Wintergarten

Ja Nein Nein

40 Zierpflanz
enbau

• Zierpflanzenkulturen 
(3ORTC)

• Napfschildläuse 
(1COCCF, Coccidae) Zur 
Befallsminderung

Haus- und Kleingarte
nbereich: Büro-, 
Wohnräume, 
Wintergarten

Ja Nein Nein

42 Zierpflanz
enbau

• Zierpflanzenkulturen 
(3ORTC)

• Spinnmilben (1TETRF, 
Tetranychidae) Zur 
Befallsminderung

Haus- und Kleingarte
nbereich: Büro-, 
Wohnräume, 
Wintergarten

Ja Nein Nein

44 Ackerbau • Kartoffel (SOLTU)
• Kartoffelkäfer (LPTNDE, 

Leptinotarsa 
decemlineata)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein

45 Gemüsebau • Kohlrabi (BRSOG) • Blattläuse (1APHIF, 
Aphididae)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein

46 Gemüsebau • Kohlrabi (BRSOG) • Blattläuse (1APHIF, 
Aphididae)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Unter Glas Ja Nein Nein

47 Gemüsebau • Kopfkohl (3HCAC) 
Ausgenommen Kohlrabi

• Blattläuse (1APHIF, 
Aphididae)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein
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Nr. Einsatzgebiet Kultur/Objekt + 
Einschränkung

Schadfaktor + 
Einschränkung Anwendungsbereich HuK Art. 

51
Art. 
53

Befristung 
von

Befristung 
bis

48 Gemüsebau • Kopfkohl (3HCAC)

• Käfer (1COLEO, 
Coleoptera) 
Ausgenommen 
Rüsselkäfer 
(Curculionidae), Zur 
Befallsminderung

• Schmetterlingsraupen 
(1LEPIO, Lepidoptera) 
Freifressend, Zur 
Befallsminderung

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein

49 Gemüsebau • Hülsengemüse (3LEVC)
• Spinnmilben (1TETRF, 

Tetranychidae) Zur 
Befallsminderung

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein

50 Gemüsebau • Hülsengemüse (3LEVC) • Blattläuse (1APHIF, 
Aphididae)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein

51 Gemüsebau • Hülsengemüse (3LEVC)

• Schmetterlingsraupen 
(1LEPIO, Lepidoptera) 
Nur bedingt wirksam, 
Freifressend

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein

52 Gemüsebau • Gemüsekulturen (3VEGC) 
Jungpflanzen

• Weiße Fliegen 
(Mottenschildlaus) 
(1ALEYF, Aleyrodidae)

• Zikaden (1CICDF, 
Cicadellidae)

• Blattläuse (1APHIF, 
Aphididae)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein

53 Gemüsebau • Gemüsekulturen (3VEGC) 
Jungpflanzen

• Schmetterlingsraupen 
(1LEPIO, Lepidoptera) 
Freifressend, Zur 
Befallsminderung

• Käfer (1COLEO, 
Coleoptera) 
Ausgenommen 
Rüsselkäfer 
(Curculionidae), Zur 
Befallsminderung

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein

54 Gemüsebau • Gemüsekulturen (3VEGC) 
Jungpflanzen

• Blattläuse (1APHIF, 
Aphididae)

• Weiße Fliegen 
(Mottenschildlaus) 
(1ALEYF, Aleyrodidae)

• Zikaden (1CICDF, 
Cicadellidae)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Unter Glas Ja Nein Nein

55 Gemüsebau • Gurke (CUMSA) • Blattläuse (1APHIF, 
Aphididae)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein

56 Gemüsebau • Porree (Lauch) (ALLPO) • Blattläuse (1APHIF, 
Aphididae)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein

57 Gemüsebau
• Blattgemüse 

Gänsefußgewäche 
(Chenopodiaceae) (3CHEC)

• Blattläuse (1APHIF, 
Aphididae)

• Weiße Fliegen 
(Mottenschildlaus) 
(1ALEYF, Aleyrodidae)

• Zikaden (1CICDF, 
Cicadellidae)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein

58 Gemüsebau
• Blattgemüse 

Gänsefußgewäche 
(Chenopodiaceae) (3CHEC)

• Schmetterlingsraupen 
(1LEPIO, Lepidoptera) 
Freifressend, Zur 
Befallsminderung

• Käfer (1COLEO, 
Coleoptera) 
Ausgenommen 
Rüsselkäfer 
(Curculionidae), Zur 
Befallsminderung

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein
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Nr. Einsatzgebiet Kultur/Objekt + 
Einschränkung

Schadfaktor + 
Einschränkung Anwendungsbereich HuK Art. 

51
Art. 
53

Befristung 
von

Befristung 
bis

59 Gemüsebau • Salate (3LETC)

• Zikaden (1CICDF, 
Cicadellidae)

• Weiße Fliegen 
(Mottenschildlaus) 
(1ALEYF, Aleyrodidae)

• Thripse (1THRIF, 
Thripidae) 
Ausgenommen 
Kalifornischer 
Blütenthrips (Frankliniella 
occidentalis)

• Blattläuse (1APHIF, 
Aphididae) 
Ausgenommen Salat-
Blattlaus (Nasonovia 
ribisnigri), Ausgenommen 
Salat-Wurzellaus 
(Pemphigus bursarius)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein

60 Gemüsebau • Salate (3LETC)

• Schmetterlingsraupen 
(1LEPIO, Lepidoptera) 
Ausgenommen Wickler 
(Tortricidae), 
Freifressend, Zur 
Befallsminderung

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein

61 Gemüsebau • Salate (3LETC)

• Zikaden (1CICDF, 
Cicadellidae)

• Weiße Fliegen 
(Mottenschildlaus) 
(1ALEYF, Aleyrodidae)

• Thripse (1THRIF, 
Thripidae) 
Ausgenommen 
Kalifornischer 
Blütenthrips (Frankliniella 
occidentalis)

• Blattläuse (1APHIF, 
Aphididae) 
Ausgenommen Salat-
Blattlaus (Nasonovia 
ribisnigri), Ausgenommen 
Salat-Wurzellaus 
(Pemphigus bursarius)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Unter Glas Ja Nein Nein

62 Gemüsebau • Salate (3LETC)

• Schmetterlingsraupen 
(1LEPIO, Lepidoptera) 
Ausgenommen Wickler 
(Tortricidae), 
Freifressend, Zur 
Befallsminderung

Haus- und Kleingarte
nbereich: Unter Glas Ja Nein Nein

63 Gemüsebau
• Spargel (ASPOF) 

Ertragsanlagen nach der 
Ernte, Junganlagen

• Spargelkäfer (CRIEDU, 
Crioceris 
duodecimpunctata)

• Schmetterlingsraupen 
(1LEPIO, Lepidoptera) 
Freifressend, Zur 
Befallsminderung

• Spargelhähnchen 
(CRIEAS, Crioceris 
asparagi)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein
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Nr. Einsatzgebiet Kultur/Objekt + 
Einschränkung

Schadfaktor + 
Einschränkung Anwendungsbereich HuK Art. 

51
Art. 
53

Befristung 
von

Befristung 
bis

64 Obstbau • Kernobst (3PMFC)

• Blattläuse (1APHIF, 
Aphididae) 
Ausgenommen Mehlige 
Apfelblattlaus (Dysaphis 
plantaginea), 
Ausgenommen Blutlaus 
(Eriosoma lanigerum), 
Ausgenommen Grüne 
Zitrus-Blattlaus (Aphis 
spiraecola), Zur 
Befallsminderung

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein

65 Obstbau • Kernobst (3PMFC)

• Schmetterlingsraupen 
(1LEPIO, Lepidoptera) 
Ausgenommen Wickler 
(Tortricidae), 
Ausgenommen 
Apfelwickler (Cydia 
pomonella), Freifressend, 
Zur Befallsminderung

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein

66 Obstbau • Kernobst (3PMFC)

• Birnenknospenstecher 
(ANTHPY, Anthonomus 
pyri) Zur 
Befallsminderung

• Rotbrauner 
Apfelfruchtstecher 
(COENAQ, Rhynchites 
aequatus) Zur 
Befallsminderung

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein

67 Obstbau • Apfel (MABSD)

• Apfelblütenstecher 
(ANTHPO, Anthonomus 
pomorum) Zur 
Befallsminderung

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein

68 Obstbau
• Weichsel (Sauerkirsche) 

(PRNCE)
• Süßkirsche (PRNAV)

• Blattläuse (1APHIF, 
Aphididae) Zur 
Befallsminderung

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein

69 Obstbau
• Weichsel (Sauerkirsche) 

(PRNCE)
• Süßkirsche (PRNAV)

• Echte Blattwespen 
(1TENTF, 
Tenthredinidae)

• Kirschkernstecher 
(ANTHRE, Furcipus 
rectirostris) Zur 
Befallsminderung

• Schmetterlingsraupen 
(1LEPIO, Lepidoptera) 
Ausgenommen Wickler 
(Tortricidae), 
Freifressend, Zur 
Befallsminderung

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein

71 Obstbau • Johannisbeerartiges 
Beerenobst (3RIBC)

• Blattläuse (1APHIF, 
Aphididae) Zur 
Befallsminderung

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein

72 Obstbau

• Holunder (SAMNI)
• Preiselbeeren (VACVI)
• Kultur-Heidelbeere (VACCO)
• Johannisbeeren (RIBSS)

• Schmetterlingsraupen 
(1LEPIO, Lepidoptera) 
Ausgenommen Wickler 
(Tortricidae), 
Freifressend, 
Ausgenommen 
Glasflügler (Sesiidae), 
Zur Befallsminderung

• Echte Blattwespen 
(1TENTF, 
Tenthredinidae)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein

73 Obstbau • Himbeeren (RUBID)
• Brombeeren (RUBFR)

• Blattläuse (1APHIF, 
Aphididae) Zur 
Befallsminderung

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein
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Einschränkung

Schadfaktor + 
Einschränkung Anwendungsbereich HuK Art. 

51
Art. 
53

Befristung 
von

Befristung 
bis

74 Zierpflanz
enbau

• Zierpflanzenkulturen 
(3ORTC)

• Blattläuse (1APHIF, 
Aphididae) Zur 
Befallsminderung

• Thripse (1THRIF, 
Thripidae) 
Ausgenommen 
Kalifornischer 
Blütenthrips (Frankliniella 
occidentalis)

• Zikaden (1CICDF, 
Cicadellidae)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein

75 Zierpflanz
enbau

• Zierpflanzenkulturen 
(3ORTC)

• Blattläuse (1APHIF, 
Aphididae) Zur 
Befallsminderung

• Thripse (1THRIF, 
Thripidae) 
Ausgenommen 
Kalifornischer 
Blütenthrips (Frankliniella 
occidentalis)

• Zikaden (1CICDF, 
Cicadellidae)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Unter Glas Ja Nein Nein

78 Zierpflanz
enbau

• Zierpflanzenkulturen 
(3ORTC)

• Weiße Fliegen 
(Mottenschildlaus) 
(1ALEYF, Aleyrodidae)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Unter Glas Ja Nein Nein

79 Zierpflanz
enbau

• Zierpflanzenkulturen 
(3ORTC)

• Woll- oder Schmierläuse 
(1PSEUF, 
Pseudococcidae) Zur 
Befallsminderung

Haus- und Kleingarte
nbereich: Unter Glas Ja Nein Nein

80 Zierpflanz
enbau

• Zierpflanzenkulturen 
(3ORTC)

• Napfschildläuse 
(1COCCF, Coccidae) Zur 
Befallsminderung

Haus- und Kleingarte
nbereich: Unter Glas Ja Nein Nein

81 Zierpflanz
enbau

• Zierpflanzenkulturen 
(3ORTC)

• Spinnmilben (1TETRF, 
Tetranychidae) Zur 
Befallsminderung

Haus- und Kleingarte
nbereich: Unter Glas Ja Nein Nein

82 Gemüsebau • Kräuter (3HERC) Nutzung 
als frisches Kraut

• Blattläuse (1APHIF, 
Aphididae) 
Ausgenommen Salat-
Blattlaus (Nasonovia 
ribisnigri), Ausgenommen 
Salat-Wurzellaus 
(Pemphigus bursarius)

• Zikaden (1CICDF, 
Cicadellidae)

• Weiße Fliegen 
(Mottenschildlaus) 
(1ALEYF, Aleyrodidae)

• Thripse (1THRIF, 
Thripidae) 
Ausgenommen 
Kalifornischer 
Blütenthrips (Frankliniella 
occidentalis)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Unter Glas Ja Ja Nein

126 Gemüsebau • Gemüsekulturen (3VEGC) 
Jungpflanzen

• Käfer (1COLEO, 
Coleoptera) 
Ausgenommen 
Rüsselkäfer 
(Curculionidae), Zur 
Befallsminderung

• Schmetterlingsraupen 
(1LEPIO, Lepidoptera) 
Freifressend, Zur 
Befallsminderung

Haus- und Kleingarte
nbereich: Unter Glas Ja Nein Nein

127 Gemüsebau • Gurke (CUMSA)
• Spinnmilben (1TETRF, 

Tetranychidae) Zur 
Befallsminderung

Freiland Nein Nein Nein
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Befristung 
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Befristung 
bis

128 Gemüsebau • Gurke (CUMSA)
• Spinnmilben (1TETRF, 

Tetranychidae) Zur 
Befallsminderung

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein

129 Gemüsebau • Tomaten (LYPES) • Blattläuse (1APHIF, 
Aphididae)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Unter Glas Ja Nein Nein

130 Gemüsebau • Tomaten (LYPES)
• Spinnmilben (1TETRF, 

Tetranychidae) Zur 
Befallsminderung

Haus- und Kleingarte
nbereich: Unter Glas Ja Nein Nein

131 Gemüsebau
• Schalotten (ALLAS)
• Zwiebel (ALLCE)
• Knoblauch (ALLSA)

• Blattläuse (1APHIF, 
Aphididae)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein

132 Gemüsebau

• Wurzel- und Knollengemüse 
Kreuzblütler (Brassicaceae) 
(3RSBC) Ausgenommen 
Kohlrabi

• Wurzel- und Knollengemüse 
Doldengewächse (Apiaceae) 
(3UMRC)

• Rote Rüben (3BERC)

• Weiße Fliegen 
(Mottenschildlaus) 
(1ALEYF, Aleyrodidae)

• Zikaden (1CICDF, 
Cicadellidae)

• Blattläuse (1APHIF, 
Aphididae) 
Ausgenommen Karotten-
Wurzellaus (Dysaphis 
crataegi)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein

133 Gemüsebau • Kräuter (3HERC) Nutzung 
als frisches Kraut

• Blattläuse (1APHIF, 
Aphididae) 
Ausgenommen Salat-
Blattlaus (Nasonovia 
ribisnigri), Ausgenommen 
Salat-Wurzellaus 
(Pemphigus bursarius)

• Weiße Fliegen 
(Mottenschildlaus) 
(1ALEYF, Aleyrodidae)

• Zikaden (1CICDF, 
Cicadellidae)

• Thripse (1THRIF, 
Thripidae) 
Ausgenommen 
Kalifornischer 
Blütenthrips (Frankliniella 
occidentalis)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein

134 Gemüsebau • Kräuter (3HERC) Nutzung 
als frisches Kraut

• Schmetterlingsraupen 
(1LEPIO, Lepidoptera) 
Ausgenommen Wickler 
(Tortricidae), 
Freifressend, Zur 
Befallsminderung

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein

135 Gemüsebau • Kräuter (3HERC) Nutzung 
als frisches Kraut

• Schmetterlingsraupen 
(1LEPIO, Lepidoptera) 
Ausgenommen Wickler 
(Tortricidae), 
Freifressend, Zur 
Befallsminderung

Haus- und Kleingarte
nbereich: Unter Glas Ja Nein Nein
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Gefahrenklassen und Gefahrenhinweise

Gefahrenklasse Gefahrenkategorie Piktogramm Signalwort H-Satz Gefahrenhinweis

Gewässergefährdend Chronisch, Kategorie 2 GHS09 keines H411
Giftig für Wasserorga
nismen, mit langfristiger 
Wirkung.

 

Sicherheitshinweise

P-Satz Text Betroffene Indikationen

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.

P501 Inhalt / Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.

 

Ergänzende Gefahrenmerkmale

EUH-Satz

EUH208 Enthält raffiniertes Pyrethrum Konzentrat (CAS-Nr. 89997-63-7). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Betroffene Indikationen

Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu 
Oberflächengewässern einzuhalten, wobei eine Anwendung nur mit Pflanzenschutzgeräten 
bzw. -geräteteilen, die im Erlass des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-VI/B9a/01 in der jeweils 
geltenden Fassung, gelistet sind, zulässig ist:

2 - Kohlrabi (BRSOG), 4 - Kopfkohl (3HCAC), 5 - 
Kopfkohl (3HCAC), 12 - Gurke (CUMSA), 13 - Porree 
(Lauch) (ALLPO), 14 - Blattgemüse Gänsefußgewäche 
(Chenopodiaceae) (3CHEC), 15 - Blattgemüse 
Gänsefußgewäche (Chenopodiaceae) (3CHEC), 127 - 
Gurke (CUMSA)

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungsart Abstand in m Abdriftminderungsklasse

gemäß Indikation Spritzen 5 75 %

gemäß Indikation Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Betroffene Indikationen

SP 1 - Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. 
(Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberfläche
ngewässern reinigen / indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe 
verhindern.)

SPe 4 - Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht auf versiegelten 
Oberflächen wie Asphalt, Beton, Kopfsteinpflaster (Gleisanlagen) bzw. in 
anderen Fällen, die ein hohes Abschwemmungsrisiko bergen, ausbringen.

Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu 
Gesundheitsschäden führen.

Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren.
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Betroffene Indikationen

Originalverpackung oder entleerte Behälter nicht zu anderen Zwecken 
verwenden.

Eine nicht bestimmungsgemäße Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberfläche
ngewässer besteht.

44 - Kartoffel (SOLTU), 45 - Kohlrabi (BRSOG), 46 - Kohlrabi (BRSOG), 47 
- Kopfkohl (3HCAC), 48 - Kopfkohl (3HCAC), 49 - Hülsengemüse (3LEVC), 
50 - Hülsengemüse (3LEVC), 51 - Hülsengemüse (3LEVC), 52 - 
Gemüsekulturen (3VEGC), 53 - Gemüsekulturen (3VEGC), 54 - Gemüsekult
uren (3VEGC), 55 - Gurke (CUMSA), 56 - Porree (Lauch) (ALLPO), 57 - 
Blattgemüse Gänsefußgewäche (Chenopodiaceae) (3CHEC), 58 - 
Blattgemüse Gänsefußgewäche (Chenopodiaceae) (3CHEC), 59 - Salate 
(3LETC), 60 - Salate (3LETC), 61 - Salate (3LETC), 62 - Salate (3LETC), 63 
- Spargel (ASPOF), 64 - Kernobst (3PMFC), 65 - Kernobst (3PMFC), 66 - 
Kernobst (3PMFC), 67 - Apfel (MABSD), 68 - Süßkirsche (PRNAV), 
Weichsel (Sauerkirsche) (PRNCE), 69 - Süßkirsche (PRNAV), Weichsel 
(Sauerkirsche) (PRNCE), 71 - Johannisbeerartiges Beerenobst (3RIBC), 72 
- Holunder (SAMNI), Johannisbeeren (RIBSS), Kultur-Heidelbeere 
(VACCO), Preiselbeeren (VACVI), 73 - Brombeeren (RUBFR), Himbeeren 
(RUBID), 74 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 75 - Zierpflanzenkulturen 
(3ORTC), 78 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 79 - Zierpflanzenkulturen 
(3ORTC), 80 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 81 - Zierpflanzenkulturen 
(3ORTC), 82 - Kräuter (3HERC), 126 - Gemüsekulturen (3VEGC), 128 - 
Gurke (CUMSA), 129 - Tomaten (LYPES), 130 - Tomaten (LYPES), 131 - 
Knoblauch (ALLSA), Schalotten (ALLAS), Zwiebel (ALLCE), 132 - Rote 
Rüben (3BERC), Wurzel- und Knollengemüse Doldengewächse (Apiaceae) 
(3UMRC), Wurzel- und Knollengemüse Kreuzblütler (Brassicaceae) 
(3RSBC), 133 - Kräuter (3HERC), 134 - Kräuter (3HERC), 135 - Kräuter 
(3HERC)

Vorsicht, Pflanzenschutzmittel!

Bei Vorliegen der in der Liste der abdriftmindernden Pflanzenschutzgeräte 
bzw. -geräteteile (Erlass des BMLFUW vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-
VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung) genannten Voraussetzungen 
ist die Anwendung des jeweiligen, der Abdriftminderungsklasse entspreche
nden reduzierten Mindestabstandes zu Oberflächengewässern zulässig.

2 - Kohlrabi (BRSOG), 4 - Kopfkohl (3HCAC), 5 - Kopfkohl (3HCAC), 12 - 
Gurke (CUMSA), 13 - Porree (Lauch) (ALLPO), 14 - Blattgemüse 
Gänsefußgewäche (Chenopodiaceae) (3CHEC), 15 - Blattgemüse 
Gänsefußgewäche (Chenopodiaceae) (3CHEC), 127 - Gurke (CUMSA)

Schädlich für Nützlinge.

36 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 38 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 40 
- Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 42 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 44 - 
Kartoffel (SOLTU), 45 - Kohlrabi (BRSOG), 46 - Kohlrabi (BRSOG), 47 - 
Kopfkohl (3HCAC), 48 - Kopfkohl (3HCAC), 49 - Hülsengemüse (3LEVC), 
50 - Hülsengemüse (3LEVC), 51 - Hülsengemüse (3LEVC), 52 - 
Gemüsekulturen (3VEGC), 53 - Gemüsekulturen (3VEGC), 54 - Gemüsekult
uren (3VEGC), 55 - Gurke (CUMSA), 56 - Porree (Lauch) (ALLPO), 57 - 
Blattgemüse Gänsefußgewäche (Chenopodiaceae) (3CHEC), 58 - 
Blattgemüse Gänsefußgewäche (Chenopodiaceae) (3CHEC), 59 - Salate 
(3LETC), 60 - Salate (3LETC), 61 - Salate (3LETC), 62 - Salate (3LETC), 63 
- Spargel (ASPOF), 64 - Kernobst (3PMFC), 65 - Kernobst (3PMFC), 66 - 
Kernobst (3PMFC), 67 - Apfel (MABSD), 68 - Süßkirsche (PRNAV), 
Weichsel (Sauerkirsche) (PRNCE), 69 - Süßkirsche (PRNAV), Weichsel 
(Sauerkirsche) (PRNCE), 71 - Johannisbeerartiges Beerenobst (3RIBC), 72 
- Holunder (SAMNI), Johannisbeeren (RIBSS), Kultur-Heidelbeere 
(VACCO), Preiselbeeren (VACVI), 73 - Brombeeren (RUBFR), Himbeeren 
(RUBID), 74 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 75 - Zierpflanzenkulturen 
(3ORTC), 78 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 79 - Zierpflanzenkulturen 
(3ORTC), 80 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 81 - Zierpflanzenkulturen 
(3ORTC), 82 - Kräuter (3HERC), 126 - Gemüsekulturen (3VEGC), 128 - 
Gurke (CUMSA), 129 - Tomaten (LYPES), 130 - Tomaten (LYPES), 131 - 
Knoblauch (ALLSA), Schalotten (ALLAS), Zwiebel (ALLCE), 132 - Rote 
Rüben (3BERC), Wurzel- und Knollengemüse Doldengewächse (Apiaceae) 
(3UMRC), Wurzel- und Knollengemüse Kreuzblütler (Brassicaceae) 
(3RSBC), 133 - Kräuter (3HERC), 134 - Kräuter (3HERC), 135 - Kräuter 
(3HERC)

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Betroffene Indikationen
 

Sonstige Auflagen und Hinweise
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Betroffene Indikationen

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffs
pezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung 
ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls 
deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit Wirkstoffen aus 
anderen Wirkstoffgruppen verwenden.

Bei wiederholten Anwendungen des Mittels oder von Mitteln 
derselben Wirkstoffgruppe oder solcher mit Kreuzresistenz 
können Wirkungsminderungen eintreten oder eingetreten sein. 
Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im 
Wechsel mit Mitteln anderer Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresis
tenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Bei Sonneneinstrahlung können nach der Anwendung Schäden 
an den Kulturpflanzen auftreten.

Schäden an der Kulturpflanze möglich.

36 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 38 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 40 - 
Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 42 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 74 - Zierpflanz
enkulturen (3ORTC), 75 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 78 - Zierpflanzenkulturen 
(3ORTC), 79 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 80 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 81 
- Zierpflanzenkulturen (3ORTC)

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereic
h des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenve
rträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen 
Bedingungen zu prüfen.

2 - Kohlrabi (BRSOG), 4 - Kopfkohl (3HCAC), 5 - Kopfkohl (3HCAC), 12 - Gurke 
(CUMSA), 13 - Porree (Lauch) (ALLPO), 14 - Blattgemüse Gänsefußgewäche 
(Chenopodiaceae) (3CHEC), 15 - Blattgemüse Gänsefußgewäche (Chenopodiaceae) 
(3CHEC), 36 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 38 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 40 
- Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 42 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 45 - Kohlrabi 
(BRSOG), 46 - Kohlrabi (BRSOG), 47 - Kopfkohl (3HCAC), 48 - Kopfkohl (3HCAC), 49 
- Hülsengemüse (3LEVC), 50 - Hülsengemüse (3LEVC), 51 - Hülsengemüse (3LEVC), 
52 - Gemüsekulturen (3VEGC), 53 - Gemüsekulturen (3VEGC), 54 - Gemüsekulturen 
(3VEGC), 55 - Gurke (CUMSA), 56 - Porree (Lauch) (ALLPO), 57 - Blattgemüse 
Gänsefußgewäche (Chenopodiaceae) (3CHEC), 58 - Blattgemüse Gänsefußgewäche 
(Chenopodiaceae) (3CHEC), 59 - Salate (3LETC), 60 - Salate (3LETC), 61 - Salate 
(3LETC), 62 - Salate (3LETC), 63 - Spargel (ASPOF), 64 - Kernobst (3PMFC), 65 - 
Kernobst (3PMFC), 66 - Kernobst (3PMFC), 67 - Apfel (MABSD), 68 - Süßkirsche 
(PRNAV), Weichsel (Sauerkirsche) (PRNCE), 69 - Süßkirsche (PRNAV), Weichsel 
(Sauerkirsche) (PRNCE), 71 - Johannisbeerartiges Beerenobst (3RIBC), 72 - 
Holunder (SAMNI), Johannisbeeren (RIBSS), Kultur-Heidelbeere (VACCO), Preiselbee
ren (VACVI), 73 - Brombeeren (RUBFR), Himbeeren (RUBID), 74 - Zierpflanz
enkulturen (3ORTC), 75 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 78 - Zierpflanzenkulturen 
(3ORTC), 79 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 80 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 81 
- Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 82 - Kräuter (3HERC), 126 - Gemüsekulturen 
(3VEGC), 127 - Gurke (CUMSA), 128 - Gurke (CUMSA), 129 - Tomaten (LYPES), 130 
- Tomaten (LYPES), 131 - Knoblauch (ALLSA), Schalotten (ALLAS), Zwiebel (ALLCE), 
132 - Rote Rüben (3BERC), Wurzel- und Knollengemüse Doldengewächse 
(Apiaceae) (3UMRC), Wurzel- und Knollengemüse Kreuzblütler (Brassicaceae) 
(3RSBC), 133 - Kräuter (3HERC), 134 - Kräuter (3HERC), 135 - Kräuter (3HERC)

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste 
der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene 
Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.

2 - Kohlrabi (BRSOG), 4 - Kopfkohl (3HCAC), 5 - Kopfkohl (3HCAC), 12 - Gurke 
(CUMSA), 13 - Porree (Lauch) (ALLPO), 14 - Blattgemüse Gänsefußgewäche 
(Chenopodiaceae) (3CHEC), 15 - Blattgemüse Gänsefußgewäche (Chenopodiaceae) 
(3CHEC), 36 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 38 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 40 
- Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 42 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 45 - Kohlrabi 
(BRSOG), 46 - Kohlrabi (BRSOG), 47 - Kopfkohl (3HCAC), 48 - Kopfkohl (3HCAC), 49 
- Hülsengemüse (3LEVC), 50 - Hülsengemüse (3LEVC), 51 - Hülsengemüse (3LEVC), 
52 - Gemüsekulturen (3VEGC), 53 - Gemüsekulturen (3VEGC), 54 - Gemüsekulturen 
(3VEGC), 55 - Gurke (CUMSA), 56 - Porree (Lauch) (ALLPO), 57 - Blattgemüse 
Gänsefußgewäche (Chenopodiaceae) (3CHEC), 58 - Blattgemüse Gänsefußgewäche 
(Chenopodiaceae) (3CHEC), 59 - Salate (3LETC), 60 - Salate (3LETC), 61 - Salate 
(3LETC), 62 - Salate (3LETC), 63 - Spargel (ASPOF), 74 - Zierpflanzenkulturen 
(3ORTC), 75 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 78 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 79 
- Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 80 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 81 - Zierpflanz
enkulturen (3ORTC), 82 - Kräuter (3HERC), 126 - Gemüsekulturen (3VEGC), 127 - 
Gurke (CUMSA), 128 - Gurke (CUMSA), 129 - Tomaten (LYPES), 130 - Tomaten 
(LYPES), 131 - Knoblauch (ALLSA), Schalotten (ALLAS), Zwiebel (ALLCE), 132 - Rote 
Rüben (3BERC), Wurzel- und Knollengemüse Doldengewächse (Apiaceae) (3UMRC), 
Wurzel- und Knollengemüse Kreuzblütler (Brassicaceae) (3RSBC), 133 - Kräuter 
(3HERC), 134 - Kräuter (3HERC), 135 - Kräuter (3HERC)

Klassifikation des/der Wirkstoffe(s) gemäß Insecticide Resistance 
Action Committee (IRAC): Wirkmechanismus (IRAC GRUPPE): 
nicht gelistet; Wirkmechanismus (IRAC GRUPPE): 3A.
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Betroffene Indikationen

In der Gebrauchsanweisung ist über die Anwendungsbedingunge
n, unter denen mit einer entsprechenden Wirksamkeit zu 
rechnen ist, umfassend zu informieren.

51 - Hülsengemüse (3LEVC)

 
Weitere Auflagen und Hinweise siehe oben.
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Zusätzliche Angaben gem. § 5 Abs. 2 Z 5 und 6 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011 idgF.
 
 

Herkunftsmitgliedsstaat
 

Handelsbezeichnung
 

Zulassungsnummer
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Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901
 
 

Nr. 2
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Kohlrabi (BRSOG)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Blattläuse (1APHIF, Aphididae)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

6 l/ha 600 l/ha 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte 
Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten, wobei eine Anwendung nur mit Pflanzenschutzgeräten bzw. -
geräteteilen, die im Erlass des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-
VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung, gelistet sind, zulässig ist:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungsart Abstand in m Abdriftminderungsklasse

gemäß Indikation Spritzen 5 75 %

gemäß Indikation Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Bei Vorliegen der in der Liste der abdriftmindernden Pflanzenschutzgeräte bzw. -geräteteile (Erlass des BMLFUW vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-
VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung) genannten Voraussetzungen ist die Anwendung des jeweiligen, der Abdriftminderungsklasse entspreche
nden reduzierten Mindestabstandes zu Oberflächengewässern zulässig.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich oder unverträglich ist.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901
 
 

Nr. 4
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Kopfkohl (3HCAC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Blattläuse (1APHIF, Aphididae)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

6 l/ha 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte 
Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten, wobei eine Anwendung nur mit Pflanzenschutzgeräten bzw. -
geräteteilen, die im Erlass des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-
VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung, gelistet sind, zulässig ist:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungsart Abstand in m Abdriftminderungsklasse

gemäß Indikation Spritzen 5 75 %

gemäß Indikation Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Bei Vorliegen der in der Liste der abdriftmindernden Pflanzenschutzgeräte bzw. -geräteteile (Erlass des BMLFUW vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-
VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung) genannten Voraussetzungen ist die Anwendung des jeweiligen, der Abdriftminderungsklasse entspreche
nden reduzierten Mindestabstandes zu Oberflächengewässern zulässig.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich oder unverträglich ist.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901
 
 

Nr. 5
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Kopfkohl (3HCAC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Käfer (1COLEO, Coleoptera) Ausgenommen Rüsselkäfer (Curculionidae), Zur Befallsminderung

Schmetterlingsraupen Freifressend, Zur Befallsminderung

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

6 l/ha 600 l/ha 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte 
Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten, wobei eine Anwendung nur mit Pflanzenschutzgeräten bzw. -
geräteteilen, die im Erlass des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-
VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung, gelistet sind, zulässig ist:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungsart Abstand in m Abdriftminderungsklasse

gemäß Indikation Spritzen 5 75 %

gemäß Indikation Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Bei Vorliegen der in der Liste der abdriftmindernden Pflanzenschutzgeräte bzw. -geräteteile (Erlass des BMLFUW vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-
VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung) genannten Voraussetzungen ist die Anwendung des jeweiligen, der Abdriftminderungsklasse entspreche
nden reduzierten Mindestabstandes zu Oberflächengewässern zulässig.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich oder unverträglich ist.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901
 
 

Nr. 12
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Gurke (CUMSA)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Blattläuse (1APHIF, Aphididae)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

6 l/ha Pflanzenhöhe bis 50 cm 600 l/ha Pflanzenhöhe bis 50 cm

9 l/ha Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm 900 l/ha Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm

12 l/ha Pflanzenhöhe über 125 cm 1.200 l/ha Pflanzenhöhe über 125 cm

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte 
Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten, wobei eine Anwendung nur mit Pflanzenschutzgeräten bzw. -
geräteteilen, die im Erlass des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-
VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung, gelistet sind, zulässig ist:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungsart Abstand in m Abdriftminderungsklasse

gemäß Indikation Spritzen 5 75 %

gemäß Indikation Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Bei Vorliegen der in der Liste der abdriftmindernden Pflanzenschutzgeräte bzw. -geräteteile (Erlass des BMLFUW vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-
VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung) genannten Voraussetzungen ist die Anwendung des jeweiligen, der Abdriftminderungsklasse entspreche
nden reduzierten Mindestabstandes zu Oberflächengewässern zulässig.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich oder unverträglich ist.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901
 
 

Nr. 13
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Porree (Lauch) (ALLPO)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Blattläuse (1APHIF, Aphididae)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

6 l/ha 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte 
Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten, wobei eine Anwendung nur mit Pflanzenschutzgeräten bzw. -
geräteteilen, die im Erlass des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-
VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung, gelistet sind, zulässig ist:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungsart Abstand in m Abdriftminderungsklasse

gemäß Indikation Spritzen 5 75 %

gemäß Indikation Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Bei Vorliegen der in der Liste der abdriftmindernden Pflanzenschutzgeräte bzw. -geräteteile (Erlass des BMLFUW vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-
VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung) genannten Voraussetzungen ist die Anwendung des jeweiligen, der Abdriftminderungsklasse entspreche
nden reduzierten Mindestabstandes zu Oberflächengewässern zulässig.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich oder unverträglich ist.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901
 
 

Nr. 14
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Blattgemüse Gänsefußgewäche (Chenopodiaceae) (3CHEC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae)

Zikaden (1CICDF, Cicadellidae)

Blattläuse (1APHIF, Aphididae)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

6 l/ha 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte 
Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten, wobei eine Anwendung nur mit Pflanzenschutzgeräten bzw. -
geräteteilen, die im Erlass des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-
VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung, gelistet sind, zulässig ist:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungsart Abstand in m Abdriftminderungsklasse

gemäß Indikation Spritzen 5 75 %

gemäß Indikation Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Bei Vorliegen der in der Liste der abdriftmindernden Pflanzenschutzgeräte bzw. -geräteteile (Erlass des BMLFUW vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-
VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung) genannten Voraussetzungen ist die Anwendung des jeweiligen, der Abdriftminderungsklasse entspreche
nden reduzierten Mindestabstandes zu Oberflächengewässern zulässig.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich oder unverträglich ist.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901
 
 

Nr. 15
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Blattgemüse Gänsefußgewäche (Chenopodiaceae) (3CHEC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Käfer (1COLEO, Coleoptera) Ausgenommen Rüsselkäfer (Curculionidae), Zur Befallsminderung

Schmetterlingsraupen (1LEPIO, Lepidoptera) Freifressend, Zur Befallsminderung

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

6 l/ha 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte 
Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten, wobei eine Anwendung nur mit Pflanzenschutzgeräten bzw. -
geräteteilen, die im Erlass des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-
VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung, gelistet sind, zulässig ist:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungsart Abstand in m Abdriftminderungsklasse

gemäß Indikation Spritzen 5 75 %

gemäß Indikation Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Bei Vorliegen der in der Liste der abdriftmindernden Pflanzenschutzgeräte bzw. -geräteteile (Erlass des BMLFUW vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-
VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung) genannten Voraussetzungen ist die Anwendung des jeweiligen, der Abdriftminderungsklasse entspreche
nden reduzierten Mindestabstandes zu Oberflächengewässern zulässig.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich oder unverträglich ist.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901
 
 

Nr. 36
 

Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Zierpflanzenkulturen (3ORTC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Büro-, Wohnräume, Wintergarten
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,9 ml/m² Pflanzenhöhe bis 50 cm 60 ml/m² Pflanzenhöhe bis 50 cm

1,4 ml/m² Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm 90 ml/m² Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm

1,8 ml/m² Pflanzenhöhe über 125 cm 120 ml/m² Pflanzenhöhe über 125 cm

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen ---
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Schädlich für Nützlinge.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Schäden an der Kulturpflanze möglich.

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich oder unverträglich ist.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901
 
 

Nr. 38
 

Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Zierpflanzenkulturen (3ORTC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Woll- oder Schmierläuse (1PSEUF, Pseudococcidae) Zur Befallsminderung

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Büro-, Wohnräume, Wintergarten
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1,2 ml/m² Pflanzenhöhe bis 50 cm 60 ml/m² Pflanzenhöhe bis 50 cm

1,8 ml/m² Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm 90 ml/m² Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm

2,4 ml/m² Pflanzenhöhe über 125 cm 120 ml/m² Pflanzenhöhe über 125 cm

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen ---
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Schädlich für Nützlinge.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Schäden an der Kulturpflanze möglich.

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich oder unverträglich ist.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Bundesamt für Ernährungssicherheit
BAES

Historische Version vom: 21.02.2024
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Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901
 
 

Nr. 40
 

Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Zierpflanzenkulturen (3ORTC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Napfschildläuse (1COCCF, Coccidae) Zur Befallsminderung

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Büro-, Wohnräume, Wintergarten
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1,2 ml/m² Pflanzenhöhe bis 50 cm 60 ml/m² Pflanzenhöhe bis 50 cm

1,8 ml/m² Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm 90 ml/m² Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm

2,4 ml/m² Pflanzenhöhe über 125 cm 120 ml/m² Pflanzenhöhe über 125 cm

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen ---
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Schädlich für Nützlinge.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Schäden an der Kulturpflanze möglich.

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich oder unverträglich ist.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Bundesamt für Ernährungssicherheit
BAES

Historische Version vom: 21.02.2024
Pflanzenschutzmittelregister - Registerauszug
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Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901
 
 

Nr. 42
 

Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Zierpflanzenkulturen (3ORTC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae) Zur Befallsminderung

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Büro-, Wohnräume, Wintergarten
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,6 ml/m² Pflanzenhöhe bis 50 cm 60 ml/m² Pflanzenhöhe bis 50 cm

0,9 ml/m² Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm 90 ml/m² Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm

1,2 ml/m² Pflanzenhöhe über 125 cm 120 ml/m² Pflanzenhöhe über 125 cm

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen ---
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Schädlich für Nützlinge.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Schäden an der Kulturpflanze möglich.

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich oder unverträglich ist.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901
 
 

Nr. 44
 

Einsatzgebiet Ackerbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Kartoffel (SOLTU)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Kartoffelkäfer (LPTNDE, Leptinotarsa decemlineata)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,8 ml/m² 40 60 ml/m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Schädlich für Nützlinge.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901
 
 

Nr. 45
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Kohlrabi (BRSOG)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Blattläuse (1APHIF, Aphididae)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,6 ml/m² 60 ml/m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Schädlich für Nützlinge.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich oder unverträglich ist.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901
 
 

Nr. 46
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Kohlrabi (BRSOG)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Blattläuse (1APHIF, Aphididae)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,6 ml/m² 60 ml/m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Schädlich für Nützlinge.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich oder unverträglich ist.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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BAES

Historische Version vom: 21.02.2024
Pflanzenschutzmittelregister - Registerauszug

Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

41/135

Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901
 
 

Nr. 47
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Kopfkohl (3HCAC) Ausgenommen Kohlrabi

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Blattläuse (1APHIF, Aphididae)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,6 ml/m² 60 ml/m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Schädlich für Nützlinge.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich oder unverträglich ist.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901
 
 

Nr. 48
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Kopfkohl (3HCAC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Käfer (1COLEO, Coleoptera) Ausgenommen Rüsselkäfer (Curculionidae), Zur Befallsminderung

Schmetterlingsraupen (1LEPIO, Lepidoptera) Freifressend, Zur Befallsminderung

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,6 ml/m² 60 ml/m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Schädlich für Nützlinge.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich oder unverträglich ist.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901
 
 

Nr. 49
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Hülsengemüse (3LEVC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae) Zur Befallsminderung

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,6 ml/m² Pflanzenhöhe bis 50 cm 60 ml/m² Pflanzenhöhe bis 50 cm

0,9 ml/m² Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm 90 ml/m² Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm

1,2 ml/m² Pflanzenhöhe über 125 cm 120 ml/m² Pflanzenhöhe über 125 cm

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 7
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Schädlich für Nützlinge.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich oder unverträglich ist.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901
 
 

Nr. 50
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Hülsengemüse (3LEVC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Blattläuse (1APHIF, Aphididae)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,6 ml/100 m² Pflanzenhöhe bis 50 cm 60 ml/m² Pflanzenhöhe bis 50 cm

0,9 ml/m² Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm 90 ml/m² Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm

1,2 ml/m² Pflanzenhöhe über 125 cm 120 ml/m² Pflanzenhöhe über 125 cm

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 7
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Schädlich für Nützlinge.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich oder unverträglich ist.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901
 
 

Nr. 51
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Hülsengemüse (3LEVC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Schmetterlingsraupen (1LEPIO, Lepidoptera) Nur bedingt wirksam, Freifressend

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,6 ml/m² Pflanzenhöhe bis 50 cm 60 ml/m² Pflanzenhöhe bis 50 cm

0,9 ml/m² Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm 90 ml/m² Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm

1,2 ml/m² Pflanzenhöhe über 125 cm 120 ml/m² Pflanzenhöhe über 125 cm

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 7
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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50/135

Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Schädlich für Nützlinge.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich oder unverträglich ist.

In der Gebrauchsanweisung ist über die Anwendungsbedingungen, unter denen mit einer entsprechenden Wirksamkeit zu rechnen ist, umfassend zu 
informieren.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901
 
 

Nr. 52
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Gemüsekulturen (3VEGC) Jungpflanzen

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae)

Zikaden (1CICDF, Cicadellidae)

Blattläuse (1APHIF, Aphididae)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,6 ml/m² 60 ml/m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 5 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen ---
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Schädlich für Nützlinge.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich oder unverträglich ist.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901
 
 

Nr. 53
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Gemüsekulturen (3VEGC) Jungpflanzen

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Schmetterlingsraupen (1LEPIO, Lepidoptera) Freifressend, Zur Befallsminderung

Käfer (1COLEO, Coleoptera) Ausgenommen Rüsselkäfer (Curculionidae), Zur Befallsminderung

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,6 ml/m² 60 ml/m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 5 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen ---
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Schädlich für Nützlinge.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich oder unverträglich ist.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901
 
 

Nr. 54
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Gemüsekulturen (3VEGC) Jungpflanzen

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Blattläuse (1APHIF, Aphididae)

Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae)

Zikaden (1CICDF, Cicadellidae)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,6 ml/m² 60 ml/m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 5 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen ---
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar

 



Bundesamt für Ernährungssicherheit
BAES

Historische Version vom: 21.02.2024
Pflanzenschutzmittelregister - Registerauszug

Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

56/135

Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Schädlich für Nützlinge.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich oder unverträglich ist.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901
 
 

Nr. 55
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Gurke (CUMSA)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Blattläuse (1APHIF, Aphididae)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,6 ml/m² Pflanzenhöhe bis 50 cm 60 ml/m² Pflanzenhöhe bis 50 cm

0,9 ml/m² Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm 90 ml/m² Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm

1,2 ml/m² Pflanzenhöhe über 125 cm 120 ml/m² Pflanzenhöhe über 125 cm

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Schädlich für Nützlinge.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich oder unverträglich ist.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901
 
 

Nr. 56
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Porree (Lauch) (ALLPO)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Blattläuse (1APHIF, Aphididae)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,6 ml/m² 60 ml/m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Schädlich für Nützlinge.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich oder unverträglich ist.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901
 
 

Nr. 57
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Blattgemüse Gänsefußgewäche (Chenopodiaceae) (3CHEC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Blattläuse (1APHIF, Aphididae)

Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae)

Zikaden (1CICDF, Cicadellidae)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,6 ml/m² 60 ml/m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Schädlich für Nützlinge.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich oder unverträglich ist.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901
 
 

Nr. 58
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Blattgemüse Gänsefußgewäche (Chenopodiaceae) (3CHEC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Schmetterlingsraupen (1LEPIO, Lepidoptera) Freifressend, Zur Befallsminderung

Käfer (1COLEO, Coleoptera) Ausgenommen Rüsselkäfer (Curculionidae), Zur Befallsminderung

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,6 ml/m² 60 ml/m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Schädlich für Nützlinge.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich oder unverträglich ist.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901
 
 

Nr. 59
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Salate (3LETC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Zikaden (1CICDF, Cicadellidae)

Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae)

Thripse (1THRIF, Thripidae) Ausgenommen Kalifornischer Blütenthrips (Frankliniella occidentalis)

Blattläuse (1APHIF, Aphididae) Ausgenommen Salat-Blattlaus (Nasonovia ribisnigri), Ausgenommen Salat-
Wurzellaus (Pemphigus bursarius)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,6 ml/m² 60 ml/m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-
Stadium von bis BBCH-

Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten 
Symptome/Schadorganismen 41 Beginn der Kopfbildung; die zwei jüngsten Blätter 

entfalten sich nicht mehr

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Schädlich für Nützlinge.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich oder unverträglich ist.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901
 
 

Nr. 60
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Salate (3LETC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Schmetterlingsraupen (1LEPIO, Lepidoptera) Ausgenommen Wickler (Tortricidae), Freifressend, Zur Befallsminderung

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,6 ml/m² 60 ml/m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-
Stadium von bis BBCH-

Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten 
Symptome/Schadorganismen 41 Beginn der Kopfbildung; die zwei jüngsten Blätter 

entfalten sich nicht mehr

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Schädlich für Nützlinge.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich oder unverträglich ist.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901
 
 

Nr. 61
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Salate (3LETC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Zikaden (1CICDF, Cicadellidae)

Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae)

Thripse (1THRIF, Thripidae) Ausgenommen Kalifornischer Blütenthrips (Frankliniella occidentalis)

Blattläuse (1APHIF, Aphididae) Ausgenommen Salat-Blattlaus (Nasonovia ribisnigri), Ausgenommen Salat-
Wurzellaus (Pemphigus bursarius)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,6 ml/m² 60 ml/m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-
Stadium von bis BBCH-

Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten 
Symptome/Schadorganismen 41 Beginn der Kopfbildung; die zwei jüngsten Blätter 

entfalten sich nicht mehr

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 7
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Schädlich für Nützlinge.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich oder unverträglich ist.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901
 
 

Nr. 62
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Salate (3LETC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Schmetterlingsraupen (1LEPIO, Lepidoptera) Ausgenommen Wickler (Tortricidae), Freifressend, Zur Befallsminderung

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,6 ml/m² 60 ml/m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-
Stadium von bis BBCH-

Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten 
Symptome/Schadorganismen 41 Beginn der Kopfbildung; die zwei jüngsten Blätter 

entfalten sich nicht mehr

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 7
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Schädlich für Nützlinge.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich oder unverträglich ist.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901
 
 

Nr. 63
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Spargel (ASPOF) Ertragsanlagen nach der Ernte, Junganlagen

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Spargelkäfer (CRIEDU, Crioceris duodecimpunctata)

Schmetterlingsraupen (1LEPIO, Lepidoptera) Freifressend, Zur Befallsminderung

Spargelhähnchen (CRIEAS, Crioceris asparagi)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,6 ml/m² Pflanzenhöhe bis 50 cm 60 ml/m² Pflanzenhöhe bis 50 cm

0,9 ml/m² Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm 90 ml/m² Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm

1,2 ml/m² Pflanzenhöhe über 125 cm 120 ml/m² Pflanzenhöhe über 125 cm

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen ---
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Schädlich für Nützlinge.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich oder unverträglich ist.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Nr. 64
 

Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Kernobst (3PMFC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Blattläuse (1APHIF, Aphididae)
Ausgenommen Mehlige Apfelblattlaus (Dysaphis plantaginea), 
Ausgenommen Blutlaus (Eriosoma lanigerum), Ausgenommen Grüne 
Zitrus-Blattlaus (Aphis spiraecola), Zur Befallsminderung

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,5 ml/m²/m Kronenhöhe 50 ml/m²/m Kronenhöhe

1,5 ml/m² max. 150 ml/m² max.

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Schädlich für Nützlinge.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901
 
 

Nr. 65
 

Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Kernobst (3PMFC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Schmetterlingsraupen (1LEPIO, Lepidoptera) Ausgenommen Wickler (Tortricidae), Ausgenommen Apfelwickler (Cydia 
pomonella), Freifressend, Zur Befallsminderung

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,4 ml/m²/m Kronenhöhe 50 ml/m²/m Kronenhöhe

1,1 ml/m² max. 150 ml/m² max.

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 5 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Schädlich für Nützlinge.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901
 
 

Nr. 66
 

Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Kernobst (3PMFC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Birnenknospenstecher (ANTHPY, Anthonomus pyri) Zur Befallsminderung

Rotbrauner Apfelfruchtstecher (COENAQ, Rhynchites aequatus) Zur Befallsminderung

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,4 ml/m²/m Kronenhöhe 50 ml/m²/m Kronenhöhe

1,1 ml/m² max. 150 ml/m² max.

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 5 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Schädlich für Nützlinge.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Nr. 67
 

Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Apfel (MABSD)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Apfelblütenstecher (ANTHPO, Anthonomus pomorum) Zur Befallsminderung

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,2 ml/m²/m Kronenhöhe 50 ml/m²/m Kronenhöhe

0,7 ml/m² max. 150 ml/m² max.

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadi
um von bis BBCH-Stadi

um bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten 
Symptome/Schadorganismen

Vor der Blüte 59 Ballonstadium: Mehrzahl der Blüten im 
Ballonstadium

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 3 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen ---
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Schädlich für Nützlinge.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Nr. 68
 

Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Weichsel (Sauerkirsche) (PRNCE)

Süßkirsche (PRNAV)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Blattläuse (1APHIF, Aphididae) Zur Befallsminderung

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,4 ml/m²/m Kronenhöhe 50 ml/m²/m Kronenhöhe

1,1 ml/m² max. 150 ml/m² max.

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 5 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Schädlich für Nützlinge.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Nr. 69
 

Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Weichsel (Sauerkirsche) (PRNCE)

Süßkirsche (PRNAV)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Echte Blattwespen (1TENTF, Tenthredinidae)

Kirschkernstecher (ANTHRE, Furcipus rectirostris) Zur Befallsminderung

Schmetterlingsraupen (1LEPIO, Lepidoptera) Ausgenommen Wickler (Tortricidae), Freifressend, Zur Befallsminderung

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,4 ml/m²/m Kronenhöhe 50 ml/m²/m Kronenhöhe

1,1 ml/m² max. 150 ml/m² max.

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 5 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Schädlich für Nützlinge.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Nr. 71
 

Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Johannisbeerartiges Beerenobst (3RIBC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Blattläuse (1APHIF, Aphididae) Zur Befallsminderung

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 ml/m² 100 ml/m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 5 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Schädlich für Nützlinge.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Nr. 72
 

Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Holunder (SAMNI)

Preiselbeeren (VACVI)

Kultur-Heidelbeere (VACCO)

Johannisbeeren (RIBSS)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Schmetterlingsraupen (1LEPIO, Lepidoptera) Ausgenommen Wickler (Tortricidae), Freifressend, Ausgenommen 
Glasflügler (Sesiidae), Zur Befallsminderung

Echte Blattwespen (1TENTF, Tenthredinidae)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 ml/m² 100 ml/m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 5 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Schädlich für Nützlinge.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Nr. 73
 

Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Himbeeren (RUBID)

Brombeeren (RUBFR)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Blattläuse (1APHIF, Aphididae) Zur Befallsminderung

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 ml/m² 100 ml/m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 5 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Schädlich für Nützlinge.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Nr. 74
 

Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Zierpflanzenkulturen (3ORTC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Blattläuse (1APHIF, Aphididae) Zur Befallsminderung

Thripse (1THRIF, Thripidae) Ausgenommen Kalifornischer Blütenthrips (Frankliniella occidentalis)

Zikaden (1CICDF, Cicadellidae)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,6 ml/m² Pflanzenhöhe bis 50 cm 60 ml/m² Pflanzenhöhe bis 50 cm

0,9 ml/m² Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm 90 ml/m² Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm

1,2 ml/m² Pflanzenhöhe über 125 cm 120 ml/m² Pflanzenhöhe über 125 cm

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen ---
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Bundesamt für Ernährungssicherheit
BAES

Historische Version vom: 21.02.2024
Pflanzenschutzmittelregister - Registerauszug

Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

99/135

 



Bundesamt für Ernährungssicherheit
BAES

Historische Version vom: 21.02.2024
Pflanzenschutzmittelregister - Registerauszug

Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

100/135

Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Schädlich für Nützlinge.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Schäden an der Kulturpflanze möglich.

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich oder unverträglich ist.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Nr. 75
 

Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Zierpflanzenkulturen (3ORTC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Blattläuse (1APHIF, Aphididae) Zur Befallsminderung

Thripse (1THRIF, Thripidae) Ausgenommen Kalifornischer Blütenthrips (Frankliniella occidentalis)

Zikaden (1CICDF, Cicadellidae)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,6 ml/m² Pflanzenhöhe bis 50 cm 60 ml/m² Pflanzenhöhe bis 50 cm

0,9 ml/m² Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm 90 ml/m² Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm

1,2 ml/m² Pflanzenhöhe über 125 cm 120 ml/m² Pflanzenhöhe über 125 cm

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen ---
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Schädlich für Nützlinge.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Schäden an der Kulturpflanze möglich.

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich oder unverträglich ist.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Nr. 78
 

Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Zierpflanzenkulturen (3ORTC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,9 ml/m² Pflanzenhöhe bis 50 cm 60 ml/m² Pflanzenhöhe bis 50 cm

1,4 ml/m² Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm 90 ml/m² Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm

1,8 ml/m² Pflanzenhöhe über 125 cm 120 ml/m² Pflanzenhöhe über 125 cm

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen ---
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Schädlich für Nützlinge.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Schäden an der Kulturpflanze möglich.

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich oder unverträglich ist.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Nr. 79
 

Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Zierpflanzenkulturen (3ORTC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Woll- oder Schmierläuse (1PSEUF, Pseudococcidae) Zur Befallsminderung

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1,2 ml/m² Pflanzenhöhe bis 50 cm 60 ml/m² Pflanzenhöhe bis 50 cm

1,8 ml/m² Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm 90 ml/m² Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm

2,4 ml/m² Pflanzenhöhe über 125 cm 120 ml/m² Pflanzenhöhe über 125 cm

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen ---
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Schädlich für Nützlinge.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Schäden an der Kulturpflanze möglich.

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich oder unverträglich ist.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Nr. 80
 

Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Zierpflanzenkulturen (3ORTC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Napfschildläuse (1COCCF, Coccidae) Zur Befallsminderung

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1,2 ml/m² Pflanzenhöhe bis 50 cm 60 ml/m² Pflanzenhöhe bis 50 cm

1,8 ml/m² Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm 90 ml/m² Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm

2,4 ml/m² Pflanzenhöhe über 125 cm 120 ml/m² Pflanzenhöhe über 125 cm

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen ---
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Schädlich für Nützlinge.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Schäden an der Kulturpflanze möglich.

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich oder unverträglich ist.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Nr. 81
 

Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Zierpflanzenkulturen (3ORTC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae) Zur Befallsminderung

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,6 ml/m² Pflanzenhöhe bis 50 cm 60 ml/m² Pflanzenhöhe bis 50 cm

0,9 ml/m² Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm 90 ml/m² Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm

1,2 ml/m² Pflanzenhöhe über 125 cm 120 ml/m² Pflanzenhöhe über 125 cm

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen ---
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar

 



Bundesamt für Ernährungssicherheit
BAES

Historische Version vom: 21.02.2024
Pflanzenschutzmittelregister - Registerauszug

Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

111/135

Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Schädlich für Nützlinge.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Schäden an der Kulturpflanze möglich.

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich oder unverträglich ist.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Nr. 82
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Kräuter (3HERC) Nutzung als frisches Kraut

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Blattläuse (1APHIF, Aphididae) Ausgenommen Salat-Blattlaus (Nasonovia ribisnigri), Ausgenommen Salat-
Wurzellaus (Pemphigus bursarius)

Zikaden (1CICDF, Cicadellidae)

Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae)

Thripse (1THRIF, Thripidae) Ausgenommen Kalifornischer Blütenthrips (Frankliniella occidentalis)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas
 

HuK Ja
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,6 ml/m² 60 ml/m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadi
um von bis BBCH-Stadi

um bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/S
chadorganismen

13 3. Laubblatt bzw. Blattpaar oder 
Blattquirl entfaltet

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 7
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist
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Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Schädlich für Nützlinge.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich oder unverträglich ist.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901
 
 

Nr. 126
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Gemüsekulturen (3VEGC) Jungpflanzen

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Käfer (1COLEO, Coleoptera) Ausgenommen Rüsselkäfer (Curculionidae), Zur Befallsminderung

Schmetterlingsraupen (1LEPIO, Lepidoptera) Freifressend, Zur Befallsminderung

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,6 ml/m² 60 ml/m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 5 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen ---
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Schädlich für Nützlinge.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich oder unverträglich ist.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Nr. 127
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Gurke (CUMSA)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae) Zur Befallsminderung

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

6 l/ha Pflanzenhöhe bis 50 cm 600 l/ha Pflanzenhöhe bis 50 cm

9 l/ha Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm 900 l/ha Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm

12 l/ha Pflanzenhöhe über 125 cm 1.200 l/ha Pflanzenhöhe über 125 cm

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte 
Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten, wobei eine Anwendung nur mit Pflanzenschutzgeräten bzw. -
geräteteilen, die im Erlass des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-
VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung, gelistet sind, zulässig ist:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungsart Abstand in m Abdriftminderungsklasse

gemäß Indikation Spritzen 5 75 %

gemäß Indikation Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Bei Vorliegen der in der Liste der abdriftmindernden Pflanzenschutzgeräte bzw. -geräteteile (Erlass des BMLFUW vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-
VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung) genannten Voraussetzungen ist die Anwendung des jeweiligen, der Abdriftminderungsklasse entspreche
nden reduzierten Mindestabstandes zu Oberflächengewässern zulässig.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich oder unverträglich ist.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901
 
 

Nr. 128
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Gurke (CUMSA)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae) Zur Befallsminderung

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,6 ml/m² Pflanzenhöhe bis 50 cm 60 ml/m² Pflanzenhöhe bis 50 cm

0,9 ml/m² Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm 90 ml/m² Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm

1,2 ml/m² Pflanzenhöhe über 125 cm 120 ml/m² Pflanzenhöhe über 125 cm

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Schädlich für Nützlinge.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich oder unverträglich ist.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901
 
 

Nr. 129
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Tomaten (LYPES)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Blattläuse (1APHIF, Aphididae)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,6 ml/m² Pflanzenhöhe bis 50 cm 60 ml/m² Pflanzenhöhe bis 50 cm

0,9 ml/m² Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm 90 ml/m² Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm

1,2 ml/m² Pflanzenhöhe über 125 cm 120 ml/m² Pflanzenhöhe über 125 cm

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Schädlich für Nützlinge.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich oder unverträglich ist.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901
 
 

Nr. 130
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Tomaten (LYPES)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae) Zur Befallsminderung

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,6 ml/m² Pflanzenhöhe bis 50 cm 60 ml/m² Pflanzenhöhe bis 50 cm

0,9 ml/m² Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm 90 ml/m² Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm

1,2 ml/m² Pflanzenhöhe über 125 cm 120 ml/m² Pflanzenhöhe über 125 cm

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Schädlich für Nützlinge.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich oder unverträglich ist.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901
 
 

Nr. 131
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Schalotten (ALLAS)

Zwiebel (ALLCE)

Knoblauch (ALLSA)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Blattläuse (1APHIF, Aphididae)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,6 ml/m² 60 ml/m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Schädlich für Nützlinge.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich oder unverträglich ist.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901
 
 

Nr. 132
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Wurzel- und Knollengemüse Kreuzblütler (Brassicaceae) (3RSBC) Ausgenommen Kohlrabi

Wurzel- und Knollengemüse Doldengewächse (Apiaceae) (3UMRC)

Rote Rüben (3BERC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae)

Zikaden (1CICDF, Cicadellidae)

Blattläuse (1APHIF, Aphididae) Ausgenommen Karotten-Wurzellaus (Dysaphis crataegi)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,6 ml/m² 60 ml/m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Schädlich für Nützlinge.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich oder unverträglich ist.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901
 
 

Nr. 133
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Kräuter (3HERC) Nutzung als frisches Kraut

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Blattläuse (1APHIF, Aphididae) Ausgenommen Salat-Blattlaus (Nasonovia ribisnigri), Ausgenommen Salat-
Wurzellaus (Pemphigus bursarius)

Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae)

Zikaden (1CICDF, Cicadellidae)

Thripse (1THRIF, Thripidae) Ausgenommen Kalifornischer Blütenthrips (Frankliniella occidentalis)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,6 ml/m² 60 ml/m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 7
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Schädlich für Nützlinge.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich oder unverträglich ist.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901
 
 

Nr. 134
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Kräuter (3HERC) Nutzung als frisches Kraut

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Schmetterlingsraupen (1LEPIO, Lepidoptera) Ausgenommen Wickler (Tortricidae), Freifressend, Zur Befallsminderung

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,6 ml/m² 60 ml/m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 7
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Schädlich für Nützlinge.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich oder unverträglich ist.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901
 
 

Nr. 135
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Kräuter (3HERC) Nutzung als frisches Kraut

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Schmetterlingsraupen (1LEPIO, Lepidoptera) Ausgenommen Wickler (Tortricidae), Freifressend, Zur Befallsminderung

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,6 ml/m² 60 ml/m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr 2 
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 7
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Schädlich für Nützlinge.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich oder unverträglich ist.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!

 
http://www.baes.gv.at/impressum


